
SATZUNG

Tübinger Rollenspieleverein „TROLL“ e.V.

§ 1 Name, Sitz, Eintragung

1. Der Name des Vereins lautet Tübinger Rollenspieleverein „TROLL“ e.V.

2. Der Sitz des Vereines ist Tübingen.

3. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, Förderung der Jugendhilfe und 
Förderung  der  Volksbildung,  indem  Mitgliedern  und  Freunden  des  Vereins  das  Rollenspiel  
ermöglicht und dieses gefördert wird.

2. Die Förderung von Kunst und Kultur wird insbesondere verwirklicht durch

(a) die  Organisation  von  Gruppen  für  Laien-  und  Improvisationstheater  ohne  Zuschauer 
(Rollenspiel),

(b) die Schaffung einer Sammlung von Material und Literatur für Rollenspiel,

(c) der Vernetzung von Menschen in Tübingen und Umgebung, die Interesse an Rollenspiel 
zeigen.

3. Die Förderung der Volksbildung und Jugendhilfe wird insbesondere verwirklicht

(a) auf  dem Bereich  der  Friedensbildung durch die  angeleitete Simulation von erdachten 
Situationen mit  dem persönlichen und  gesellschaftlichen Konflikten,  mit  dem Ziel  die 
gewaltfreie  Konfliktlösung  zu  erlernen  und  demokratische  und  partizipative  Werte  zu 
lernen.

(b) Durch die Durchführung von Veranstaltungen mit fortbildendem Charakter zum Thema 
Rollenspiel.

4. Der Verein ist parteipolitisch, konfessionell und weltanschaulich in jeder Hinsicht neutral.

5. Der Verein pflegt Kontakte zu Vereinen und Organisationen mit ähnlichen Zielen.
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§ 3 Gemeinnützigkeit

1. Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im  Sinne  des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch  
unverhältnismäßig hohen Vergütungen begünstigt werden.

6. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  
Vermögen  des  Vereins  an  einen  steuerbegünstigten  Verein  zwecks  Verwendung  für  die 
Förderung  der  Kunst  und  Kultur,   Förderung  der  Volksbildung  oder  Jugendhilfe.  Der  Zweck 
dieses Vereins soll ähnlich zu dem des Tübinger Rollenspielevereins sein.

§ 4 Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Mitgliedschaft

1. Mitglieder  des  Vereins  sind  entweder  ordentliche  Mitglieder,  Ehrenmitglieder  oder 
Fördermitglieder.

2. Jede natürliche Person kann ordentliches Mitglied werden.

3. Jede natürliche und juristische Person, die nicht aktiv am Vereinsleben teil nehmen kann oder  
möchte, kann Fördermitglied werden. Entfällt der Grund für die Fördermitgliedschaft, kann der  
Vorstand die Fördermitgliedschaft, in eine ordentliche Mitgliedschaft umwandeln.

4. Über  den  Mitgliedschaftsantrag  in  Textform  entscheidet  der  Vorstand.  Anträge  zur 
Fördermitgliedschaft sind zusätzlich zu begründen. Wird die Aufnahme abgelehnt, müssen die 
Gründe dem Antragsteller nicht bekannt gegeben werden.

5. Mitglieder,  die  sich  dem  Verein  besonders  verdient  gemacht  haben,  können  von  der 
Mitgliedervesammlung zu Eherenmitgliedern ernannt werden.

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt
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(a) durch Austritt,

(b) durch Ausschluss,

(c) durch den Tod, bei juristischen Personen durch Auflösung.

2. Das ausscheidende Mitglied verliert jeden Anspruch an das Vereinsvermögen. Verpflichtungen 
gegenüber dem Verein aus der Mitgliedschaft bleiben unberührt.

3. Der Austritt erfolgt auf Antrag des Mitglieds in Textform mit einer Frist von einem Monat zum 
Ablauf eines Geschäftsjahres.

4. Der Vorstand kann ein Mitglied durch Beschluss aus dem Verein ausschließen; es ist in der Regel  
auszuschließen wenn es mindestens mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist. Außerdem kann 
ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen 
des Vereins verstößt.

§ 7 Pflichten der Mitglieder

1. Von  den  Mitgliedern  werden  Beiträge  erhoben.  Die  Höhe  des  Mitgliedsbeitrags  und  dessen 
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung bestimmt.

2. Die  Mitgliederversammlung  kann  ordentliche  Mitglieder  zu  Arbeitseinsätzen  verpflichten. 
Näheres regelt  eine Arbeitseinsatz-Ordnung, die von der Mitgliederversammlung beschlossen 
wird

3. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung der Beiträge und von Arbeitseinsätzen befreit.

§ 8 Organe

8. Organe des Vereins sind

(a) die Mitgliederversammlung und

(b) der Vorstand.

§ 9 Mitgliederversammlungen

1. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereins zusammen.

2. Die Mitgliederversammlung ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch Gesetz, Satzung oder 
Beschluss von der Mitgliederversammlung dem Vorstand übertragen sind.

3. Insbesondere ist sie zuständig für:

(a) die Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,
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(b) die Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer und Wahl der Kassenprüfer,

(c) die Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung, die Änderung des Vereinszwecks 
und über die Vereinsauflösung,

(d) den Erlass von Ordnungen,

(e) die Ernennung von Ehrenmitgliedern. Die Ernennung zum Ehrenmitglied kann der Verein 
nicht einseitig vornehmen, sondern sie ist nur mit Zustimmung des zu Ehrenden möglich.

§ 10 Einberufung und Durchführung der Mitgliedersammlung

1. Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich im ersten Quartal stattfinden.

2. Der Vorstand lädt zur Mitgliederversammlung mit einer Frist von 14 Tagen in Textform und unter 
Angabe einer Tagesordnung ein.

3. Die Einladung gilt einem Mitglied als zugestellt, wenn diese an die letzte vom Mitglied an den  
Vorstand mitgeteilte E-Mail-Adresse gesendet wurde.

4. Der  Vorstand  kann  Vereinsmitgliedern  ermöglichen,  an  der  Mitgliederversammlung  ohne 
Anwesenheit  am  Versammlungsort  teilzunehmen  und  Mitgliederrechte  im  Wege  der 
elektronischen Kommunikation auszuüben. In dem Fall ist auf die Möglichkeit und die Art der  
elektronischen Kommuniktationsausübung in der Einladung hinzuweisen.

5. Die  Mitgliederversammlung  ist  mit  den  teilnehmenden  Mitgliedern  beschlussfähig,  wenn 
ordnungsgemäß zur Mitgliederversammlung eingeladen wurde. 

6. Die Mitgliederversammlung wird von einem teilnehmenden Vorstandsmitglied geleitet,  in der 
Regel dem Vorsitzenden.

7. Die Versammlungsleitung bestellt zu Beginn der Versammlung einen Protokollführer.

8. Über die Mitgliederversammlung ist vom Protokollführer eine Niederschrift mit Wiedergabe aller  
Beschlüsse  aufzunehmen,  welche  vom  Versammlungsleiter  und  vom  Protokollführer  zu 
unterzeichnen ist.

9. Vor Wahlen ist ein Wahlleiter zu bestimmen.

10. Abstimmungen sind öffentlich, wenn dem nicht widersprochen wird.

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung

1. Der  Vorstand  kann  jederzeit  eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  mit  denselben 
Befugnissen wie eine ordentliche Mitgliederversammlung einberufen.
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2. Der  Vorstand  muss  eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  auf  Verlangen  von  einem 
Drittel der Mitglieder einberufen.

3. § 10 Abs. 2 bis 11 gelten entsprechend.

§ 12 Kassenprüfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt Kassenprüfer für das jeweilige Geschäftsjahr.

2. Die  Kassenprüfer  haben  die  Aufgabe,  Rechnungsbelege  sowie  deren  ordnungsgemäße 
Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße, 
zweckmäßige und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. 

3. Die Kassenprüfer unterrichten die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung.

4. Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören und dürfen mit  keinem Mitglied des 
Vorstandes verlobt, verwandt oder verschwägert sein.

§ 13 Vorstand

1. Der Vorstand besteht mindestens aus:

(a) dem Vorsitzenden

(b) dem stellvertretenden Vorsitzenden und

(c) dem Schatzmeister

2. und kann um bis zu zwei Beisitzer ergänzt werden.

§ 14 Wahl des Vorstandes

1. Die  Vorstandsmitglieder  werden  von  der  Mitgliedervollversammlung  auf  die  Dauer  von  zwei 
Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Wahl des Nachfolgers im Amt.

2. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister müssen zum Zeitpunkt 
der  Wahl  volljährig  sein.  Beisitzende  müssen  zum  Zeitpunkt  der  Wahl  das  12.  Lebensjahr 
vollendet haben.

3. Für  die  Wahl  eines  Vorstandsmitglieds  ist  im  ersten  Wahlgang  die  absolute  Mehrheit  aller  
teilnehmenden  Mitglieder  erforderlich,  im  zweiten  Wahlgang  reicht  eine  einfache  Mehrheit.  
Sollte  danach  eine  Stimmengleichheit  bestehen,  scheidet  so  lange  der  Kandidat,  mit  den 
wenigsten  Stimmen  aus.  Sollte  so  immer  noch  kein  eindeutiges  Ergebnis  erreicht  werden, 
entscheidet ein Würfelwurf die Angelegenheit.
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4. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird vom verbleibenden Vorstand für den Rest  
der Amtszeit, des ausgeschiedenen Mitgliedes, ein Nachfolger bestellt.

5. Die Amtszeiten des Vorsitzenden und des Schatzmeisters sollen ein Jahr von der Amtszeit des  
stellvertretenden Vorsitzenden verschoben liegen.

§ 15 Zuständigkeiten des Vorstandes

1. Der  Vorstand  führt  die  Alltagsgeschäfte  des  Vereins.  Er  hat  unter  anderem  die  folgenden 
Aufgaben:

(a) Anschaffung und Inventarisierung von Regel- und Quellbänden, sowie sonstigem Material,

(b) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen,

(c) Einberufung der Mitgliederversammlung,

(d) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

(e) Buchführung,

(f) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern,

(g) Führung der Mitgliederliste.

2. Der Vorstand ist dazu angehalten, sich bei wichtigen Angelegenheiten die Meinung der Mitglieder 
einzuholen.

§ 16 Arbeitsweise des Vorstands

1. Der  Vorstand  fasst  seine  Beschlüsse  im  Allgemeinen  in  Vorstandssitzungen,  die  vom 
Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  vom  stellvertretenden  Vorsitzenden,  spätestens  am 
Vortag in Textform einberufen werden.

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder teilnehmen. 
Die Beschlussfassung erfolgt mit absoluter Mehrheit der teilnehmenden Vorstandsmitglieder.

3. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Protokoll zu bringen, welches von zwei Teilnehmenden zu 
unterschreiben ist.  Das Protokoll  soll  außerdem Ort und Zeit  der Vorstandssitzung sowie die 
Namen der Teilnehmer enthalten.

4. Ein  Vorstandsbeschluss  kann  auch  ohne  Vorstandssitzung  einstimmig  und  auf  schriftlichem 
Wege gefasst werden.
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§ 17 Vertretungsbefugnis

1. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden, den stellvertretenden 
Vorsitzenden und den Schatzmeister vertreten. Jeder kann den Verein alleine vertreten.

§ 18 Satzungsänderungen

1. Satzungsänderungen und Zweckänderungen werden von der Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von zwei Drittel der teilnehmenden Mitglieder beschlossen. Satzungsänderungen und 
Zweckänderungen müssen in der Tagesordnung der Mitgliederversammlung enthalten sein.

2. Der Vorstand wird ermächtigt Satzungsänderungen, die das Registergericht oder das Finanzamt 
verlangen, zu beschließen.

§ 19 Auflösung des Vereins, Liquidatoren

1. Zur  Auflösung  des  Vereins  ist  eine  Mehrheit  von  drei  Viertel  aller  Mitglieder  des  Vereins 
erforderlich. Wird bei der Mitgliederversammlung die erforderliche Mehrheit für die Auflösung 
nicht erreicht, so kann der Vorstand mit einer Frist von vier Wochen, jedoch nicht später als 2  
Monate, eine neue Mitgliederversammlung einberufen, bei welcher eine Mehrheit von drei Viertel 
der teilnehmenden Mitglieder für die Auflösung ausreicht.

2. Mit dem Beschluss zur Auflösung ist ein Erbe im Sinne des § 3 Abs. 6 zu bennenen.

3. Sofern  die  Mitgliederversammlung  nichts  anderes  beschließt,  sind  der  Vorsitzende  und  der  
Schatzmeister gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt entsprechend für den 
Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

§ 20 Haftung

1. Für rechtsgeschäftliche und andere Schulden haftet ausschließlich das Vereinsvermögen

Die Satzung wurde am 19.12.2021 neu gefasst.
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